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Ist mit dieser Entwicklung somit ein Zustand erreicht, auf dem sich der Ökologische Landbau mit
seiner Leitbildfunktion ausruhen kann? Tatsächlich sind die oben bereits erwähnten systemim-
manenten Leistungen des Ökologischen Landbaus im Bereich des biotischen und abiotischen
Ressourcenschutzes gerade in den letzten Jahren umfangreich dokumentiert und beschrieben
worden.

So sind im Bereich des abiotischen Ressourcenschutzes die Leistungen des Ökologischen
Landbaus im Wasserschutz, Klimaschutz und Energieeinsparung hervorzuheben:

Ein Eintrag von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in Grund- und Oberflächenwasser
ist auf Grund des Anwendungsverbotes im Ökologischen Landbau ausgeschlossen.

Die Gefahr der Grundwasserbelastung mit Nitrat ist beim Ökologischen Landbau gegenüber der
üblichen Landbewirtschaftung aus folgenden Gründen deutlich herabgesetzt:

 Geringeres Stickstoffniveau insgesamt (kein Zukauf von mineralischen Stickstoffdüngern)
 Futtermittelzukaufsbeschränkung (geringer N-Input)
 Geringer Anfall von Wirtschaftsdüngern durch flächengebundene Tierhaltung.

Diese Gründe zwingen den ökologisch wirtschaftenden Betrieb im ureigensten Interesse zum
sparsamen Umgang mit dem knappen Faktor Stickstoff.

Untersuchungen belegen, dass der Ökologische Landbau bei gesamtbetrieblicher Betrachtung,
im Vergleich zu anderen Landbauformen mit Abstand am wenigsten Nitrat ins Grundwasser ein-
trägt (BRANDENHUBER und HEGE, 1991; HAAS u. KÖPKE, 1994; BERG et.al., 1997)

Für den biotischen Ressourcenschutz zeigen verschiedene Vergleichsuntersuchungen und Er-
hebungen eine deutlich höhere Artendiversität in Flora und Fauna auf ökologisch bewirtschaf-
teten Flächen (MAHN, 1993; FRIEBEN, u. KÖPKE, 1996; VAN ELSEN, 1996; RÖSLER  u. WEINS,
1997). Allerdings wird von VAN ELSEN (1997) angeführt, dass zunehmend perfektionierte Lösun-
gen der chemikalienfreien Beikrautregulierung einen Rückgang der Artenvielfalt der Flora verur-
sachen können. Es stellt sich daher künftig  verstärkt die Aufgabe, immer bewusster "Artenviel-
falt" zu wollen.

In Rheinland-Pfalz wird die Gefährdung der Artendiversität durch die zunehmend optimierte
Beikrautregulierung noch nicht gesehen. Es zeigt sich jedoch, dass erst die gezielte Anlage von
Sonderstrukturen (Abb. 1) ein Maximum an Artenschutz ermöglicht (OESAU, 1998). Auch
SCHMID (1997) hebt den Effekt einer  gezielten Neuanlage von ökologischen Elementen aus na-
turschutzfachlicher Sicht hervor.

Untersuchungen über die Auswirkungen landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen auf die Bio-
topdiversität liegen kaum vor (STOLZE, PIORR, HÄRING u. DABBERT, 2000). Für den Biotop-
schutz und damit auch für den Landschaftsschutz weisen FRIEBEN, (1997), VOGTMANN (1997)
zit. bei VOGTMANN (1998) und PFEIFFNER (1997) auf systemimmanente Vorzüge des Ökologi-
schen Landbaus hin. REDMAN (1992) zit. bei STOLZE ET AL. und UNWIN ET AL. (1995) zit. bei
STOLZE ET AL. vermuten, dass durch den Pestizidverzicht im Ökologischen Landbau nicht nur die
Biotopqualität der bewirtschafteten Flächen, sondern auch die der Freiflächen erhöht wird.

Nach VOGTMANN u. RIES (1998) setzt der Ökologische Landbau als nachhaltige Form der Land-
nutzung die Ziele des Naturschutzes immanent um. Eine naturschutzkonforme Bewirtschaf-
tungsform seitens des Ökologischen Landbaus sollte jedoch stärker in den Vordergrund gestellt
werden.

SCHMID (1997), RÖSLER u. WEINS (1997), HÜLSBERGEN u. DIEPENBROCK (2000) sind der Auffas-
sung, dass der Ökologische Landbau per se noch keine weitergehende Diversifizierung und Ver-
netzung der Landschaft mit sich bringt und die Zielebene bisher im Bereich des Biotopschutzes
nicht verlassen hat (SCHMID, 1997). Es bestehen zum Teil erhebliche Zusatzforderungen an die
Adresse des Ökologischen Landbaus aus naturschutzfachlicher Sicht (ARBEITSKREIS



LANDWIRTSCHAFT DES BUNDES FÜR UMWELT- UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND, 1997; WEINS
,1997; SCHÖNE, 2001;  KNICKEL, 2001)

Abb.1  Einfluss unterschiedlicher Bewirtschaftungen auf die Artenvielfalt im Ackerbau
(verändert nach  OESAU, A., 1998: Möglichkeiten zur Erhaltung der Artenvielfalt im Ackerbau - Erfahrungen aus
der Praxis)
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3.  Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) Programmteil II – Ö-
kologischer Landbau

Die aufgezeigte Diskussion lässt erahnen, dass sich der Ökologische Landbau den zunehmen-
den  naturschutzfachlichen Forderungen nicht entziehen wird können. So sind bereits seit 1993 in
der Schweiz Auflagen bezüglich der Landschaftspflege sowohl in den Richtlinien der Vereinigung
Schweizer Biolandbau-Organisationen (BIO SUISSE) als auch in der Beitragsverordnung des
Schweizer Staates geregelt (SCHMID, 1997).

Nach der Schweizer Direktzahlungsverordnung (SCHWEIZER BUNDESRAT, 2001) müssen die Aus-
gleichsflächen mindestens 3,5 Prozent der mit Spezialkulturen belegten landwirtschaftlichen
Nutzfläche und 7 Prozent der übrigen landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes betragen.
Letzteres findet sich in den Richtlinien von BIO SUISSE (2001)  mit der Verpflichtung zur sachge-
rechten Pflege wieder.

Die verbindliche Verpflichtung zur Ausweisung von ökologischen Ausgleichsflächen im Ökologi-
schen Landbau wurde in Deutschland erstmals 2000 vom Bundesland Rheinland-Pfalz im Rah-
men des Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) als Bestandteil der
Programmteile I - Umweltschonender Ackerbau/Obstbau - und Programmteil II - Ökologischer
Landbau - festgeschrieben (MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR, LANDWIRTSCHAFT UND
WEINBAU (Hrsg.), 2000).  Daneben fördert das Land Rheinland-Pfalz im Programmteil XI des För-
derprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) die Anlage von Saum- und Band-
strukturen auf Ackerflächen als freiwillige Einzelmaßnahme.

Eine Vergleichbarkeit zum Schweizer Programm ist auf Grund der sehr unterschiedlichen Rah-
menbedingungen nicht ohne weiteres möglich. Die in der Gegenüberstellung der Übersicht 1 auf-
geführten anrechenbaren, aber nicht beitragsfähigen Elemente des Schweizer Programms, wür-
den im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), auf der die Agrarumweltförderung in Rheinland-Pfalz ba-
siert, nach bisherigen Erfahrungen wahrscheinlich nicht umsetzbar sein.



Im Folgenden beschränken sich die Aussagen nur auf den Programmteil II - Ökologischer Land-
bau - des FUL. Die Regelungen dieses Programmteils sind in der Übersicht 2 stichpunktartig dar-
gestellt.

Übersicht 1 Ökologischen Ausgleichsflächen  in Förderprogrammen zum Ökologischen Landbau
am Beispiel der Schweiz und Rheinland-Pfalz

Danach müssen Neuteilnehmer am FUL-Programm ab 2000 mindestens 5 % und höchstens 10
% der Ackerflächen des Unternehmens als ”ökologische Ausgleichsfläche” ausweisen und ge-
mäß den in den Grundsätzen des Landes Rheinland-Pfalz für den Ökologischen Landbau des
Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) festgelegten Extensivierungs-
auflagen (Übersicht 3) bewirtschaften.

Element nach Schweizer Di-
rektzahlungsverordnung

Beitrag Schweiz

Franken / Jahr

Element nach FUL Progamm-
teil II – Ökologischer Land-
bau -Rheinland-Pfalz

Förderprämie
Rheinland-Pfalz

DM /Jahr

• Streueflächen

450 Franken (Bergzone III
u. IV) bis 1500 Franken
(Ackerbauzone und Über-
gangszone)

• Hecken, Feld- und Ufergehöl-
ze    

• extensiv genutzte Wiesen   Umwandlung von Ackerland in
extensives Dauergrünland

 500 DM
 

• wenig intensiv genutze Wiesen  300 bis 650 Franken   

• Buntbrachen  3000 Franken  Anlage und Pflege von Brachen
zur Förderung wild lebender Tiere  500 DM

• Rotationsbrachen  2500 Franken   500 DM

• Ackerschonstreifen  1500 Franken   500 DM
• Hochstamm-Feldobstbäume

(mindestens 20 beitragsbe-
rechtigte Bäume/Betrieb)

15 Franken / Baum Anlage und Pflege von Streuobst-
wiesen 500 DM

• extensiv genutzte Weiden

 anrechenbar, aber nicht zu
Beiträge berechtigende ö-
kologische Ausgleichsflä-
chen

 Umwandlung von Ackerland in
extensives Dauergrünland  500 DM

ANRECHENBARE   ELEMENTE

• Waldweiden   

• Hochstamm-Feldobstgehölze
(sofern nicht beitragsberech-
tigt)

  

• Hecken, Feld- und Ufergehöl-
ze  (sofern nicht beitragsbe-
rechtigt)

  

• Ruderalflächen, Steinhaufen
und –wälle   

• Trockenmauern   

• unbefestigte Wege   

• Rebflächen mit hoher Arten-
vielfalt   

• weitere ökologische Aus-
gleichsflächen

 keine sonstigen anrechenbaren
Elemente
 



Übersicht 3:  Grundsätze des Landes Rheinland-Pfalz für den Ökologischen Landbau des För-
derprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) Programmteil II

Voraussichtlich ab dem Jahr 2002 wird die Förderung Umweltschonender Landbewirtschaftung
(FUL) in Rheinland-Pfalz über die Einführung der Modulation erfolgen (HORNBERGER, 2001,
mündliche Mitteilung). Änderungen werden sich vor allem im Anteil der Ausgleichsflächen erge-
ben. Statt eines Anteils von mind. 5% der Ackerflächen wird dann ein Anteil von 3 % der Land-
wirtschaftlichen Nutzfläche für Naturschutzzwecke gefordert.

4.   Bewertung der Förderleistungen aus Sicht des Ökologischen Landbaus

Die Beziehungen zwischen Naturschutz- und Umweltleistungen und ökonomischen Folgen im Be-
reich des Ökologischen Landbaus sind in der Abb. 2 exemplarisch dargestellt. Aus Sicht des Ö-
kologischen Landbaus ist die Verpflichtung zur Ausweisung von Ausgleichsflächen für Natur-
schutzzwecke im Rahmen des FUL fast ausschließlich im Konkurrenzbereich angesiedelt. Vor
allem folgende Gründe werden von den Landwirten kritisch angemerkt:

Auf den geringen Abstand der Förderprämien zwischen integrierter und ökologischer Wirt-
schaftsweise wird von LAMKIN (2001) aufmerksam gemacht. Für Bayern gibt HOHENESTER (2001)
an, dass auf Grund des geringeren Anteils an ausgleichsberechtigten Flächen im Ökologischen
Landbau gegenüber dem konventionellem Land gleiche Förderhöhen möglich sind.

NIEBERG (2001) weist auf die zum Teil beträchtlichen Unterschiede in der Förderhöhe zwischen
den einzelnen Bundesländern wie auch zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (NIEBERG, 2001;
LAMPKIN, 2001) hin, die zu entsprechenden Wettbewerbsverzerrungen führen und demotivierend
wirken.

Abb. 2   Beziehungen zwischen Naturschutz- und Umweltleistungen und ökonomischen
Folgen im Bereich des Ökologischen Landbaus   

(in Ableitung von HEIßENHUBER, A. und BREITSCHUH, G., 2000)

Produktionskos-
ten (DM/Einheit)

Nutzungsmöglichkeiten der Ausgleichsflächen

Extensiver A-
ckerbau

Anlage und Pflege Bra-
chen zur Förderung wild

lebender Tiere

Umwandlung Acker-
land in extensives Dau-

ergrünland

Anlage und Pflege von
Streuobstwiesen

• mind. 5 m breite
Streifen

• Drillsaat
• 50% Saatstärke
• keine weiteren

Pflanzenbau-
maßnahmen

• Beerntung

• mind. 5 m breite
Streifen

• Drillsaat
• mehrj. od. einjährig

Mischungen
• spezielle Auflagen

• mind. 5 m breite Strei-
fen

• spez. Grünland-
mischungen

• ordnungsgemäße Nut-
zung

• spezielle Auflagen

• spez. Grünland-
mischungen

• ordnungsgemäße
Nutzung

• spezielle Auflagen



Nach Ansicht der Landwirte gleicht die Höhe der Förderprämie  nicht die erhöhten Pro-
duktionskosten und Erschwernisse aus. Entsprechende betriebswirtschaftliche Erhebungen
liegen für die einzelnen Förderprogramme allerdings nicht vor.

In Deutschland werden die aktuellen Bestrebungen des Landes Nordrhein-Westfalen, die
Förderprämie auf 800 DM / ha zu erhöhen, sehr kritisch gesehen. Die fehlende Obergrenze
in der Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern führt dazu, dass von Großbetrie-
ben ÖkoRindfleisch zu Dumpingpreisen angeboten werden kann.

Der Förderzeitraum ist mit fünf Jahren für die Ausweisung ökologischer Ausgleichsflächen
sehr kurz bemessen. Die Möglichkeit der Anschlussförderung ist zwar sehr wahrscheinlich,
aber zu Beginn des Verpflichtungszeitraumes besteht keine Planungssicherheit. Dieses Ar-
gument wiegt deswegen schwer, weil die Probleme bei der Aufnahme der Wiederbewirt-
schaftung auf Grund des Verbotes von Herbiziden im Ökologischen Landbau absehbar
sind.

Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen: Da jeder Betrieb in der Regel aus naturschutzfach-
licher Sicht erhaltenswerte Strukturen wie Hecken, Streuobst, wertvolle Raine, Magerflä-
chen, Randstreifen etc. ausweisen kann, ist die Verpflichtung zur Neuanlage von Aus-
gleichsflächen ohne Anrechnung der Altstrukturen aus Sicht der Betriebe nicht nachvoll-
ziehbar.

5.  Naturschutz mit dem Ökologischen Landbau

Die bisher gemachten Ausführen machen deutlich, dass der Ökologische Landbau in Rheinland-
Pfalz ein hohes Potential als Partner für die Planung vernetzter Biotope bietet. Um dieses Poten-
tial zu nutzen, ist neben dem bereits eingesetzten, verstärkten Dialog zwischen Naturschutz und

Komplementär-
bereich

Natur- und Um-
weltqualität

 SSyysstteemmiimmmmaanneennttee  EEffffeekkttee  ddeess  ÖÖkkoollooggiisscchheenn  LLaannddbbaauuss

• Nützlingseffekte (betrieb-
lich)

• entschädigter Ressour-
censchutz (z.B. Wasser-
schutzgebiete)

• Energieeinsparungsef-
fekte

• Landschaftseffekte (z.B.
Einbindung der Betriebe in
Tourismuskonzepte).

• Nützlingseffekte (regional)
• Anrechnung bereits beste-

hender Strukturen (Betriebe
unterhalb der Kappungsgrenze)

• Imageverbesserung
• nicht entschädigter  Ressour-

censchutz
• Landschaftseffekte (keine

Beteiligung der Betriebe am
Tourismus)

• Naturschutzeffekte (Bereit-
stellung von Pufferzonen, Ö-
kotonen, Saum- und Rand-
strukturen)

• erhöhte u. voraussichtlich
schwerwiegende Probleme bei
der Re-Inproduktionsnahme
der Ausgleichsflächen

• Produktionsflächenentnahme
(bei Betrieben oberhalb der Kap-
pungsgrenze)

• Ertrags- u. Qualitätsausfälle
durch Nutzungsauflagen

• Anlage- und Pflegekosten  für
Ausgleichsflächen

• Verwaltungsaufwand

Indifferenzbereich

Konkurrenz-
bereich



Ökologischem Landbau die Schaffung einer wirtschaftlichen und fachlichen Basis erforderlich.
Dabei gilt es folgende Punkte aus der Sicht des Ökologischen Landbaus zu berücksichtigen:

• Beteiligung der Landwirte an Entscheidungen zur Ausgleichsflächenausweisung: Da
die Auflagen aus Sicht der Landwirte einen starken Eingriff in die unternehmerische Freiheit
bedeuten, fordert SCHMID (1997) die stärkere Einbeziehung und Beteiligung der Betriebe bei
naturschutzfachlichen Entscheidungen.
 Sinnvoll wäre eine spezielle Zustandsbeschreibung auf Betriebsebene und Erarbeitung der
Optimierungsmöglichkeiten.

• Naturschutzfachliches Beratungs- und Fortbildungsangebot: Ein solches Angebot er-
möglicht die Entscheidungen für den Landwirt nachvollziehbar zu machen. In Rheinland-Pfalz
werden bereits seit Auflage des  FUL 2000 drei Fortbildungsveranstaltungen, allerdings ohne
Vorgabe einer besonderen Thematik, für die Programmteilnehmer  vorgeschrieben.

 

• Anrechnung wertvoller angrenzender Flächen: Im Naturschutz hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass dieser verstärkt flächendeckend, also auch unter Einbeziehung der land-
wirtschaftlichen Flächen, betrieben werden muss. Im Umkehrschluss ist aus Sicht des Ökolo-
gischen Landbaus die Aufwertung von Leistungen für den Naturschutz in unmittelbarer Nach-
barschaft von schützenswerten Strukturen zu fordern. Eine Möglichkeit zur Umsetzung wäre
die flächenmäßige Anerkennung von solchen außerbetrieblichen Strukturen ohne Prämien-
zahlung.
 Dabei sind die unterschiedlichen Qualitäten der Randstrukturen zwischen den Bewirtschaf-
tungsformen zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu den Filterfunktionen von konventionellen
Saum- und Randstrukturen stellen  die gleichen Strukturen im Ökologischen Landbau wert-
volle Puffer- und Übergangszonen dar.

• Konzept gerechter Förderprämien: Eine Förderprämie ohne Berücksichtigung regionaler
Besonderheiten aus naturschutzfachlicher Sicht (bereits vorhandene wertvolle Strukturen,
günstige Standortbedingungen, Synergieeffekte) und landwirtschaftlicher Sicht (Ackerflä-
chenanteil, Bodengüte, Parzellierung) wird als unbefriedigend für alle Beteiligten angesehen.
 Es bietet sich an, die Förderung aufzuteilen in eine nach Ackerzahl differenzierte Grundprä-
mie und eine Leistungsprämie ausgerichtet an naturschutzfachlichen Zielvorgaben.
 Ziel muss es sein, dass ÖkoLandwirte über die naturschutzfachliche Ausrichtung ihrer Wirt-
schaftsweise auf dafür geeigneten Flächen ein Einkommen erwirtschaften, dass mindestens
dem Einkommen bei ökonomischer Ausrichtung der Wirtschaftsweise dieser Flächen ent-
spricht. Das Einkommen muss, entsprechend des betriebswirtschaftlichen Leistungsbestre-
bens in der landwirtschaftlichen Produktion, zu einem bestimmten Anteil leistungsabhängig
sein.

• Bundesweit einheitliches Vorgehen: Neben dem zuvor genannten Punkt ist eine län-
derübergreifende Abstimmung der Förderungsbedingungen und Förderhöhe zur Vermeidung
von Wettbewerbsverzerrungen und Motivationsverlusten erforderlich.

• Streichung der Begrenzung in der Ausweisung von ökologischen Ausgleichsflächen:
Die Vorschrift eines nach oben begrenzten Flächenanteils für die Ausweisung von Aus-
gleichsflächen für Naturschutzzwecke negiert eventuell vorhandene regionale Besonderheiten
und Strukturen.

 
• Poolbildung bei der Ausweisung von Ausgleichsflächen für Naturschutzzwecke: Durch

die Bildung eines Pools an Ausgleichsflächen könnte auf einzelbetriebliche Besonderheiten
Rücksicht genommen werden, in dem einzelne Betriebe von der Verpflichtung zur Auswei-
sung von Ausgleichsflächen bei gleichzeitigem Prämienabzug in Höhe der Mindestaus-
gleichsfläche freigestellt würden. Gleichzeitig wäre die Möglichkeit gegeben, wertvolle Flä-
chen aus naturschutzfachlicher Sicht mit angepassten Förderprämien zu fördern.

 
• Erweiterung des Verpflichtungszeitraumes auf 20 Jahre: Die Erweiterung ist auf die Aus-

weisung von Flächen für Naturschutzzwecke zu beziehen. Die Planungssicherheit würde da-
mit erhöht wie auch der naturschutzfachliche Nutzen von Dauerstrukturen.



 
• Einbeziehung von Naturschutz- und Anbauverbänden in die zukünftige Programmges-

taltung: Zur Akzeptanzverbesserung und zum Transfer von naturschutzfachlichem Wissen in
die Landwirtschaft ist die Einbeziehung der Naturschutz- und Anbauverbände im Vorfeld der
Programmgestaltung zu intensivieren. In Rheinland-Pfalz ist mit der Gründung von OekoRe-
gio ein Anfang gemacht.

6.  Zusammenfassung

Im Zuge der Verbesserung des Verhältnisses Naturschutz und Landwirtschaft wurde von Natur-
schutzseite besonders der Ökologische Landbau als Partner mit gleichen Zielvorstellungen ent-
deckt. Bei selbstkritischer  Analyse zeigt sich jedoch, dass hinsichtlich der Umsetzungen von
Zielen aus dem Naturschutz vor allem im Bereich der Biotopdiversität, Biotopschutz und Land-
schaftsschutz noch Defizite im Ökologischen Landbau bestehen. Entsprechende Forderungen
des Naturschutzes an den Ökologischen Landbau werden daher erhoben.

Rheinland-Pfalz hat 2000 mit Einführung von verpflichtenden Flächenausweisungen für Natur-
schutzzwecke im Rahmen des Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL)
u.a. als Bestandteil des Programmteils II - Ökologischer Landbau - eine Vorreiterrolle in
Deutschland übernommen.  Die Saum- und Randstrukturen tragen damit im Grundsatz zu einer
erhöhten Vernetzung von Biotopen bei.

Gleichwohl sind deutliche Akzeptanzprobleme für Naturschutzauflagen unter den Landwirten
feststellbar, die sich im Wesentlichen aus einer zu geringen Förderhöhe, eines Wettbewerbs-
nachteils gegenüber anderen Bundesländern, einer fehlenden Planungssicherheit und einer in
Einzelfällen nicht vorhandenen Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen begründen.

Als Diskussionsgrundlage für die zukünftige Gestaltung von Naturschutzauflagen werden die ver-
stärkte Beteiligung der Landwirte an der Maßnahmengestaltung, die naturschutzfachliche Fortbil-
dung, Korrekturen an der Prämiengestaltung und eine bundesweite Nivellierung der Förderung
des Ökologischen Landbaus gesehen.
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